
   
Allgemeine Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele 
[Stand: August 2010] 
 
I. Geltungsbereich 
 
Diese Allgemeinen Teilnahmebedingungen gelten für Gewinnspiele, die von 
der Flughafen Hamburg GmbH [Postfach 22331 Hamburg] unter der Beteiligung 
von Preissponsoren auf der Website www.100-jahre-hamburg-airport.de, Rubrik: Ihre 
Geschichten durchgeführt werden. Jeder Teilnehmer erkennt mit der Teilnahme 
diese Teilnahmebedingungen sowie die bei jedem Gewinnspiel gesondert genannte 
Teilnahmefrist an. Die Preise für die Gewinnspiele werden durch die Flughafen 
Hamburg GmbH sowie durch Preissponsoren zur Verfügung gestellt. 
 
II. Teilnahme 
 
1. Die Teilnahme erfolgt durch Ausfüllen eines Teilnahmeformulars  
sowie Absendung des Formulars nach Eingabe der dort angeführten Daten und 
eines Sicherheitscodes. Es sind dabei jeweils wahrheitsgemäß Namen und Adresse 
sowie weitere erforderliche Daten anzugeben. Jeder Teilnehmer ist für die Richtigkeit 
der von ihm/ihr übermittelten Daten (z.B. Name, Postadresse) selbst verantwortlich. 
Jeder Teilnehmer darf pro Gewinnspiel nur einmal teilnehmen. 
 
2. Der Einsendeschluss wird gesondert in jedem Gewinnspiel bekannt gegeben. 
 
III. Teilnahmeberechtigung, Ausschluss 
 
1. Teilnehmen darf ausschließlich jede volljährige, natürliche Person im eigenen 
Namen, die ihren Wohnsitz bzw. ihre Adresse in der Bundesrepublik Deutschland 
hat. 
 
2. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter der Flughafen Hamburg 
Konsortial- und Service GmbH & Co. oHG, zu dieser konzernverbundene 
Unternehmen und solche der Preissponsoren sowie deren Angehörige. 
 
3. Die Flughafen Hamburg GmbH behält sich vor, Teilnehmer von der Teilnahme 
am Gewinnspiel auszuschließen. Dies gilt insbesondere bei Verstößen gegen 
die Teilnahmebedingungen. Ausgeschlossen sind auch Teilnehmer, die sich 
unredlicher bzw. unerlaubter Hilfsmittel bedienen, die unwahre Angaben zu ihrer 
Person machen oder sich durch Manipulation Vorteile schaffen bzw. zu 
schaffen versuchen. In diesen Fällen behält sich die Flughafen Hamburg 
GmbH vor, Ausschlüsse von der Teilnahme an den Gewinnspielen auch nachträglich 
auszusprechen, Gewinne nachträglich abzusprechen und diese zurückzufordern. 
 
4. Ein Ausschluss ist auch möglich, wenn dies aus Fairness- und/oder 
Gleichbehandlungsgründen geboten ist. 
 
 
 
 
 



   
IV. Durchführung und Gewinnabwicklung 
 
1. Die drei schönsten Airport-Geschichten werden prämiert. Die Bewertung erfolgt 
über eine interne Jury. Eingegangene Airport-Geschichten werden als solche des 
Teilnehmers verstanden. 
 
2. Die Gewinner werden schriftlich oder per Email benachrichtigt. Jeder 
so benachrichtigte Teilnehmer ist verpflichtet, innerhalb von 3 (drei) Wochen 
nach Versand der Benachrichtigung gegenüber der Flughafen Hamburg 
GmbH per Email unter 100@ham.airport.de mitzuteilen, ob er den Gewinn 
annimmt. Falls die Flughafen Hamburg GmbH innerhalb dieser Frist keine solche 
Nachricht erhält, verfällt die Möglichkeit der Annahme des Gewinns und 
die Flughafen Hamburg GmbH behält sich vor, einen anderen Teilnehmer per 
Los zu ermitteln und entsprechend zu benachrichtigen. 
 
3. Eine Barauszahlung des Gewinnwertes und ein Umtausch des Gewinns sind 
ausgeschlossen. Der Gewinn ist nicht übertragbar. 
 
4. Werden bei einem Gewinnspiel mehrere Preise ausgelobt, wird eine 
entsprechende Anzahl an Gewinnern ausgelost. Grundsätzlich ist ein 
Mehrfachgewinn ausgeschlossen, sofern dieser nicht ausdrücklich zugelassen ist. 
 
5. Die Gewinne werden in der Regel per Post versandt. Ausgenommen sind solche 
Gewinne, die einen Postversand nicht zwingend erfordern oder aber die 
aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht geeignet sind, per Post versandt zu werden. 
 
6. Sollte der Gewinner evtl. auftretende Probleme bei der Gewinnübermittlung 
nicht innerhalb von 4 (vier) Wochen nach der Ausspielung schriftlich gegenüber 
der Flughafen Hamburg GmbH [Postfach 22331 Hamburg] geltend machen, 
so verfällt sein Gewinnanspruch. Der Anspruch auf den Gewinn verfällt 
ebenfalls, sofern der Gewinn nicht innerhalb der nächsten 4 (vier) Wochen 
nach Bekanntgabe des Gewinns aus Gründen, die der Gewinner zu vertreten 
hat, nicht versandt werden kann. 
 
V. Gewährleistung und Haftung 
 
1. Die Flughafen Hamburg GmbH wird spätestens mit der Aushändigung des 
Gewinns von allen Verpflichtungen frei, sofern sich nicht aus diesen 
Teilnahmebedingungen schon ein früherer Zeitraum ergibt. 
 
2. Die Flughafen Hamburg GmbH haftet nicht für Sach- und Rechtsmängel an 
den von dem Preissponsor gestifteten Gewinnen. Diesbezüglich muss sich der 
Gewinner direkt an den Preissponsor wenden. Insbesondere haftet die Flughafen 
Hamburg GmbH bei Fluggutscheinen nicht für die Folgen jeglicher Änderung 
des Flugangebotes oder der Absage und/ oder Änderung des Flugangebotes. 
 
3. Die Flughafen Hamburg GmbH haftet nicht für die Insolvenz eines Preissponsors 
sowie die sich hieraus für die Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels 
ergebenden Folgen. 
 



   
 
4. Die Flughafen Hamburg GmbH haftet nicht für den Verlust, die Verspätung, 
die Verzögerung, die Veränderung, die Manipulation und/oder die Fehlleitung 
von Emails und/oder Daten bei der Dateneingabe, -erfassung, -übertragung 
und/oder -speicherung, die ihre Ursache in fremden Datennetzen, insbesondere 
dem Internet oder in anderer Hard- und/oder Software der Teilnehmer 
und/oder Dritter haben; dies betrifft insbesondere auch fehlerhafte, fehlende, 
unterbrochene, gelöschte oder defekte Daten. Die Flughafen Hamburg GmbH 
haftet auch nicht für nicht korrekte Informationen, die durch Teilnehmer 
und/oder Dritte, deren Hardware und/oder Software hervorgerufen werden und 
die für das Gewinnspiel gebraucht werden oder mit diesem in Zusammenhang 
stehen. Insbesondere wird keine Haftung übernommen, wenn E-Mails oder 
Dateneingaben nicht den dort aufgestellten Anforderungen entsprechen und 
infolgedessen vom System nicht akzeptiert und/oder angenommen werden. 
 
5. Die Flughafen Hamburg GmbH haftet nur für Schäden, die von ihr selbst, einem 
ihrer Mitarbeiter oder einem ihrer Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verursacht wurde. Dies gilt nicht für Schäden, die durch die Verletzung 
von Leben, Körper und/oder Gesundheit verursacht wurden. 
 
VI. Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels 
 
Die Flughafen Hamburg GmbH behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne 
Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder vorzeitig 
zu beenden. Dies gilt insbesondere, falls eine ordnungsgemäße Durchführung 
aus technischen oder rechtlichen Gründen sowie aufgrund mangelnder 
Kooperation mit den Preissponsoren nicht gewährleistet werden kann. Den 
Teilnehmern stehen in einem solchen Fall keinerlei Ansprüche gegen die 
Flughafen Hamburg GmbH zu. Sofern eine derartige Beendigung durch das 
Verhalten eines Teilnehmers verursacht wurde, behält sich die Flughafen 
Hamburg GmbH eine Geltendmachung des dadurch entstandenen Schadens 
ausdrücklich vor. 
 
VII. Datenschutz 
 
Der Flughafen Hamburg erhebt personenbezogene Daten im Rahmen der 
Teilnahme am Gewinnspiel. Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, 
dass im Falle eines Gewinns ihr Name und deren Wohnort auf der Homepage 
www.100-jahre-hamburg-airport.de veröffentlicht werden. Außerdem 
erklären sich die Teilnehmer damit einverstanden, dass der Flughafen 
Hamburg ihre Daten speichern und zum Zwecke der Gewinnabwicklung sowie 
für Werbezwecke an Kooperationspartner und/oder Preissponsoren weitergeben 
darf. Der Nutzung und Weitergabe seiner Daten für Werbezwecke kann 
der Teilnehmer jederzeit bei der Flughafen Hamburg GmbH [Postfach 22331 
Hamburg] widersprechen. 
 
 
 
 
 



   
VIII. Sonstiges 
 
1. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
2. Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. 
Gerichtsstand ist Hamburg. 
 
3. Sollten einzelne dieser Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so bleibt 
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt. An die Stelle der 
unwirksamen Regelungen treten die Regelungen, die die Parteien in wirtschaftlicher 
und juristischer Sicht vereinbart hätten, wenn sie von der Unwirksamkeit 
gewusst hätten und die der unwirksamen Bestimmung am nächsten 
kommt. Dasselbe gilt, wenn sich bei der Durchführung dieser Bedingungen 
regelungsbedürftige Lücken zeigen. 
 
4. Die Flughafen Hamburg GmbH behält sich das Recht vor, die 
Teilnahmebedingungen jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von 
Gründen zu ändern. Ergänzungen und Änderungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 
der Schriftform. 


